Fachspezifische Bestimmungen fir

Englisch
als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fiur das Lehramt an
Realschulen

an der Julius-Maximilians-Universitat Wirzburg
vom 5. Oktober 2015
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2015-183)

In der Fassung der Anderungssatzung vom 14. Juni 2016
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl veroeffentlichungen/2016-85)

Der Text dieser Satzung ist nach dem aktuellen Stand sorgfaltig erstellt; gleichwohl kann fur die Richtigkeit
keine Gewéahr tbernommen werden. Mal3geblich ist stets der Text der amtlichen Verdéffentlichung; die Fund-
stellen sind in der Uberschrift angegeben.

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und 2 und Art. 61 Abs. 2
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBI. S. 245, BayRS
2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlasst die Julius-Maximilians-Universitéat
Wirzburg die folgende Satzung.
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1. Teil: Allgemeine Vorschriften

8 1 Geltungsbereich

Diese fachspezifischen Bestimmungen (FSB) erganzen die Allgemeine Studien- und Prufungs-
ordnung flr die Lehramtsstudiengange (LASPO) an der Julius-Maximilians-Universitat Wrz-
burg (JMU) vom 01. Juli 2015 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Ziel des Studiums, Kompetenzen (Lernergebnisse)

(1) *Das Fach Englisch wird von der Philosophischen Fakultat (Historische, Philologische, Kul-
tur- und Geographische Wissenschaften) der JMU angeboten. °Es kann im Rahmen des Studi-
ums fiir das Lehramt an Realschulen als Unterrichtsfach studiert werden. ®Die studienbeglei-
tend abzulegenden Prifungen aller Studienfacher (wie in 8§ 3 Abs. 2 angegeben) bilden zu-
sammen mit den im Rahmen der Ersten Staatsprifung abzulegenden Prifungen die Erste
Lehramtspriifung. “Die Studierenden erwerben im Studium der englischen Sprache und Litera-
tur anschlussfahiges fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen, das sie befahigt,
Vermittlungs-, Lern- und Bildungsprozesse bezogen auf literatur-, kultur- und sprachwissen-
schaftliche Lerninhalte zu initiieren und zu gestalten.

(2) *Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums des Fachs Englisch als Unterrichtsfach im
Rahmen des Studiums fur das Lehramt an Realschulen verfligen die Studierenden Uber folgen-
de Kompetenzen:

e einen breiten Uberblick tiber ausgewahlte Themen- und Forschungsbereiche aus der
Anglistik/Amerikanistik sowie Fahigkeiten zur kritischen Analyse und Interpretation litera-
rischer Texte in ihrem historischen und ideengeschichtlichen Kontext,

o Methoden und Arbeitstechniken der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft,

o die Fahigkeit, das im Studium erworbene Grundwissen stetig und dem wissenschaftli-
chen Erkenntnisfortschritt entsprechend selbsténdig zu erganzen,

o die breite kritische Auseinandersetzung sowohl mit englischsprachigen Literaturen als
auch mit den Ergebnissen literatur-, kultur- sowie sprachwissenschaftlicher Forschung,

o breite Kenntnisse Uber die Deskriptionsmethodik von Sprachveréanderungen; Vertrautheit
mit der Periodisierung und der historischen Sprachvariation; Fahigkeit zur Ubersetzung
von Texten alterer Sprachstufen; Kenntnisse Uber die Gebiete der synchronen Linguis-
tik; Fahigkeit zur Transkription geschriebener und gesprochener Texte,

o Grammatik, Lesefahigkeit, Sprechfertigkeit der englischen Sprache, Produktion englisch-
sprachiger Texte sowie die Fahigkeit, sich mundlich und schriftlich auf hohem Niveau zu
aulern,

e grundlegende Modelle, Methoden und Fragestellungen der englischen Fachdidaktik
(Sprachlerntheorien, Didaktik und Methodik des kommunikativen Englischunterrichts,
Leistungsmessung, interkulturelles Lernen, Literatur- und Lesedidaktik, Medienkompe-
tenz) sowie die Fahigkeit, neuere Forschungsergebnisse aus der englischen Fachdidak-
tik und ihren Bezugswissenschaften mit einzubeziehen,

o erste reflektierte Erfahrungen in der kompetenzorientierten Planung und Durchfiihrung
des Englischunterrichts und die Grundlagen der Leistungsdiagnose und -beurteilung,

¢ die Entwicklung und Weiterentwicklung diskursiver, fachspezifischer Fahigkeiten wie sie
beispielsweise durch aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen erworben werden,

e die Fahigkeit, Problemzusammenhange in schriftlicher wie mundlicher Form sachge-
recht darzustellen und zielgruppenspezifisch zu vermitteln.



(3) Es wird dringend empfohlen, regelmaRig und aktiv an Seminaren und Ubungen im Bereich
der englischen Sprachpraxis teilzunehmen, da die hier vermittelten Kompetenzen und fremd-
sprachlichen Fahigkeiten nur erworben werden kénnen, wenn sie im schriftlichen und mundli-
chen Austausch im akademischen Unterricht tatsachlich getibt werden.

(4) Die erfolgreich abgelegte Erste Lehramtsprifung berechtigt nach MalRgabe der FSB der ein-
schlagigen Masterstudiengange sowie der einschlagigen Promotionsordnungen der JMU in ih-
ren jeweils giltigen Fassungen zur Aufnahme eines Master- oder Promotionsstudiums.

(5) 'Ein Doppelstudium mit einem weiteren an der JMU angebotenen fachwissenschaftlichen
Studiengang ist nach MaRRgabe der einschlagigen Bestimmungen grundsatzlich méglich, insbe-
sondere zum Zwecke des Erwerbs eines fachwissenschaftlichen akademischen Abschlussgra-
des. *Die Bedingungen hierzu richten sich nach der Allgemeinen Studien- und Prifungsordnung
(ASPO) der JMU in Verbindung mit den zugehoérigen Fachspezifischen Bestimmungen (FSB).
®Ein entsprechend begriindeter Antrag ist bei der Immatrikulation bzw. Riickmeldung zu stellen.

§ 3 Studienbeginn, Gliederung des Studiums, Regelstudienzeit

(1) In Abweichung von 8 5 LASPO kann das Studium der Englisch als vertieft studiertes Fach
im Rahmen des Studiums fur das Lehramt an Realschule sowohl zum Sommersemester als
auch zum Wintersemester eines Studienjahres begonnen werden.

(2) *Als Voraussetzung fiir die Zulassung zur Ersten Staatspriifung sind im Rahmen des Studi-
ums fir das Lehramt an Realschulen im vertieft studierten Fach Englisch Module im Umfang
von 72 ECTS-Punkten erfolgreich zu erbringen, die sich wie folgt gliedern:

Gliederungsebene ECTS-Punkte

Fachwissenschaft 60

Pflichtbereich 40

Englische Sprachwissenschaft

Literaturwissenschaft

Landeskunde/Kulturwissenschaft 5

Englische Sprachpraxis o5

Wabhlpflichtbereich 20

Historisch-thematische Ausrichtung 10

Theoretische Ausrichtung 10
Fachdidaktik 12
Pflichtbereich 12

gesamt 72

lm Wahlpflichtbereich miissen in den Unterbereichen ,Historisch-thematische Ausrichtung” so-
wie ,Theoretische Ausrichtung” jeweils zwei von drei Modulen belegt werden. *Dabei muss aus
einem der beiden Unterbereiche mindestens ein Modul der englischen Linguistik, Literaturwis-
senschaft und Kulturwissenschaft gewéhlt werden. *Die Zuordnung der Module zu den einzel-
nen Bereichen ergibt sich aus den Studienfachbeschreibungen (SFB), die diesen FSB als Anla-
ge beigefigt sind.

(3) 'Fur das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum, das sich gemaR § 34 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 LPO | auf eines der vertieft studierten Facher bezieht, werden Art und Umfang der obliga-
torischen Begleitveranstaltung, der Betreuung im Praktikum und der zu erbringenden Aufgaben
im entsprechenden Abschnitt der SFB und der zugehérigen Modulbeschreibung geregelt. *Die



Eingruppierung innerhalb des Lehramtsstudiums und die Verrechnung der zu erbringenden
ECTS-Punkte erfolgt im Fach Erziehungswissenschaften und wird in den entsprechenden FSB
geregelt.

(4) Das Studium fur das Lehramt an Realschule hat eine Regelstudienzeit von sieben Semes-
tern, denen insgesamt 210 ECTS-Punkte erworben werden miissen.

(5) Die Gliederung des Fachs Englisch als vertieft studiertes Fach im Rahmen des Studiums fir
das Lehramt an Realschulen ergibt sich aus der Studienfachbeschreibung (SFB), die dieser
FSB als Anlage SFB beigefligt ist.

§ 4 Zugang zum Studium, empfohlene Grundkenntnisse
(1) Es bestehen keine Zugangsvoraussetzungen aul3er den in § 4 Abs. 2 LASPO genannten.

(2) *Empfohlen werden gute bis sehr gute Grundkenntnisse der englischen Sprache auf Abi-
turniveau, die Bereitschaft zu intensiver eigenstandiger Lektire von relevanten Quellen und von
wissenschaftlicher Literatur auf der Grundlage einschlagiger Lekturelisten, gesicherte Kenntnis-
se in einer weiteren modernen Fremdsprachen auf dem Niveau A2 des ,Gemeinsamen Européa-
ischen Referenzrahmens fir Sprachen® (GER) sowie gesicherte Kenntnisse in Latein.
“Nachdriicklich empfohlen wird die Absolvierung einer von der Universitatsbibliothek Wiirzburg
angebotenen Lehrveranstaltung zur Informationskompetenz fir Studierende der Geisteswis-
senschaften innerhalb der ersten beiden Studiensemester.

§ 5 Kontrollprifungen

'In Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fiir das Lehramt an Realschulen wird
eine Kontrollpriifung (KP) gemaR § 13 Abs. 3 LASPO durchgefiihrt. ?Die Studierenden haben
bis zum Ende des 3. Fachsemesters folgende Module erfolgreich abzuschlieRen und gegeniber
dem Prifungsamt nachzuweisen: ,Einfihrungsmodul englische Sprachwissenschaft* (04-En-
BM-SW1), ,Einfuhrungsmodul Literaturwissenschaft* (04-En-BM-LW1), ,Einfihrungsmodul Kul-
turwissenschaft* (04-En-BM-KW1), ,Grammatik* (04-En-SP1). *Mit dem Bestehen der vier Ein-
fuhrungsmodule gilt die KP als bestanden. “Im Falle des Nichterreichens dieser Vorgabe ist die
KP erstmalig nicht bestanden und kann einmal wiederholt werden, indem der Priifling am Ende
des 4. Fachsemesters die genannten Module besteht und dies gegeniber dem Prifungsamt
nachweist. °’Kénnen die Studierenden das Bestehen dieser vier Module auch nicht bis zum En-
de des 4. Fachsemesters nachweisen, ist die Kontrollpriifung endgiiltig nicht bestanden, was zu
einem endglltigen Nichtbestehen des Faches Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Stu-
diums firr das Lehramt an Realschulen fiihrt. ®Innerhalb der hier vorgegebenen Fristen kénnen
die Modulpriifungen beliebig oft wiederholt werden. ‘Bezuglich der Fristiiberschreitungen gilt §
13 Abs. 4 LASPO.

8§ 6 Prifungsausschuss

'GemaéR § 14 Abs. 1 Satz 3 LASPO besteht der Fachpriifungsausschuss Englisch aus drei Mit-
gliedern. Er kann zu seinen Tétigkeiten beratende Mitglieder ohne Stimmrecht hinzuziehen,
insbesondere die Fachstudienberater und -beraterinnen

2. Teil: Erfolgsuberpriafungen

§ 7 fachspezifische sonstige Prifungen

Es sind keine fachspezifischen sonstigen Priifungen vorgesehen.



§ 8 Schriftliche Hausarbeit gemaf § 29 LPO |

Die Modalitaten zur Anfertigung der Schriftichen Hausarbeit gemafl? 8§ 29 LPO I sind in 8§ 26
LASPO geregelt.

8 9 Durchschnittswerte gemaf 8§ 3 LPO I, Bereichsnoten

(1) Fur Englisch als vertieft studiertes Fach im Rahmen des Studiums fir das Lehramt an Real-
schulen werden die Durchschnittswerte gemaf 8 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPO | fir die fachdidak-
tischen Leistungen sowie fir die Gbrigen Leistungen entsprechend den Vorschriften des § 35
Abs. 1 und Abs. 2 LASPO gebildet.

(2) 'Die Bildung der Noten der einzelnen Bereiche richtet sich nach § 35 Abs. 3 bis 5 LASPO.
“Es wird keine Note fiir den Freien Bereich gebildet und ausgewiesen.

(3) 'Die Noten der Pflichtbereiche werden nach dem in § 35 LASPO beschriebenen Verfahren
aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der
Noten der einzelnen Unterbereiche gebildet. *Bei der Bildung der Bereichsnote des Wahlpflicht-
bereichs findet das in § 35 Abs. 5 Satz 7 bis 8 beschriebene ,Korbmodell* Anwendung. 3Im
Freien Bereich mussen lediglich die in 8 3 Abs. 2 Satz 2 Buchst. e) angegebenen ECTS-Punkte
erworben worden sein. “Etwaige dort erbrachte benotete Priifungsleistungen gehen nicht in die
Notenbildung ein.

(4) Bei der Ermittlung der Durchschnittswerte fiir die fachdidaktischen Leistungen sowie fur die
Ubrigen Leistungen werden die einzelnen Bereiche wie folgt gewichtet:

Durchschnittswerte fur die fachdidaktischen Leistungen (8 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 1 a) LPO I)

Gewichtungsfaktor fir
Gliederungsebene El(J:nTk?e Bereichs- Durch-
note schnittswert
Pflichtbereich 12 12/12
Das bestbenotete Modul im Umfang von 6 ECTS 6 12/12
Das verbleibende Modul 6 0/12
Fachdidaktik gesamt | 12

Durchschnittswerte fur die tbrigen Leistungen (8§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b) LPO I)

Gewichtungsfaktor fir
Gliederungsebene ECTS-Punkte Bereichsnote Durch-
schnittswert
Pflichtbereich 40
Englische Sprachwissenschaft 5 5/40
Literaturwissenschaft 5 5/40 40/60
Landeskunde/Kulturwissenschaft 5 5/40
Englische Sprachpraxis 25 25/40
Wabhlpflichtbereich 20 20/60




Module Historisch-thematische
Ausrichtung 10 10/20

Module Theoretische Ausrichtung 10 10/20

Fachwissenschaft gesamt | g

3. Teil: Schlussvorschriften

8 10 Inkrafttreten

!Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. *Sie gilt fir alle Studierenden
mit Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fur das Lehramt an Realschulen, die
ihr Fachstudium an der JMU nach den Bestimmungen der Ordnung der Ersten Prufung fir ein
Lehramt an o6ffentlichen Schulen (Lehramtsprufungsordnung | — LPO ) vom 13. Mérz 2008 in
der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Allgemeinen Studien- und Prifungsord-
nung fir die Lehramtsstudiengange (LASPO) an der JMU vom 01. Juli 2015 in der jeweils gel-
tenden Fassung ab dem Wintersemester 2015/2016 aufnehmen.

Die Satzung tritt in der Fassung der Anderungssatzung am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Ihre Inhalte gelten erstmals fur Studierende, die ihr Studium in Englisch
als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fir das Lehramt an Realschulen zum Win-
tersemester 2016/2016 an der Universitat Wurzburg beginnen oder aufnehmen.




Anlage SFB: Studienfachbeschreibung



Anlage SFB: Studienfachbeschreibung fir Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fir das Lehr-
amt an Realschulen Stand: 2016-04-12red

(Verantwortlich: Philosophische Fakultat (Fakultat fur Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften)/
Neuphilologisches Institut/Anglistik/Amerikanistik)

Legende: B/NB = Bestanden/Nicht bestanden, E = Exkursion, K = Kolloquium, LV = Lehrveranstaltung(en), NUM = Numerische Notenvergabe,
O = Konversatorium, P = Praktikum, PL = Priifungsleistung(en), R = Projekt, S = Seminar, SS = Sommersemester, T = Tutorium, TN = Teilnehmer, U = Ubung,
VL = Vorleistung(en), V = Vorlesung, WS = Wintersemester

Anmerkungen:

Die Lehrveranstaltungs- und Prifungssprache ist deutsch, sofern hierzu nichts anderes angegeben ist.

Gibt es eine Auswahl an Prifungsarten, so legt der Dozent oder die Dozentin in Absprache mit dem/der Modulverantwortlichen bis spéatestens 2 Wochen nach LV-
Beginn fest, welche Form fiir die Erfolgsiiberprifung im aktuellen Semester zutreffend ist und gibt dies ortstiblich bekannt.

Bei mehreren benoteten Prufungsleistungen innerhalb eines Moduls werden diese jeweils gleichgewichtet, sofern nachfolgend nichts anderes angegeben ist.

Besteht die Erfolgsiiberprifung aus mehreren Einzelleistungen, so ist die Prifung nur bestanden, wenn jede der Einzelleistungen erfolgreich bestanden ist.

Sofern nicht anders angegeben, ist der Prifungsturnus der Module dieser SFB semesterweise.

Module, in denen die Felder ,Kurzbezeichnung“ und ,Version* grau hinterlegt wurden, erméglichen den Erwerb von ECTS-Punkten im jeweils einschlagigen Bachelor-
Studium nach MaRgabe der 88 41ff der LASPO (8 42 Abs. 1 Satz 3 LASPO).

LPO | - Bezug: Das Modul dient dem Erwerb von Voraussetzungen flr die Zulassung zur Ersten Staatsprufung in Form von Leistungspunkten (LP) gemalf der jeweils
angegebenen Bestimmung der Lehramtsprifungsordnung | (LPO 1) vom 13. Méarz 2008 in der jeweils geltenden Fassung. Werden durch ein Modul LP gemafl mehrerer
Bestimmungen erworben, sind diese sowie die anteiligen LP einzeln aufgefuhrt.

° = 1) Bonusfahigkeit,

=) > < 5 = D 2) LV-Sprache,

ju 5 ) 2%l S| 50 E . 5E % 3) Prifungsturnus,

N E VErsien Modultltel_ 3z o 3 g TN und s Art und“Umfan“g der Priafungs- 3c3 4) weitere Voraussetzungen,

= _% (Deutsch/Englisch) a7} E og Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N § 5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < 3 - ) 2L |6) Sonstiges,

7) LPO |-Bezug

Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums fiir das Lehramt an Realschulen (72 ECTS-Punkte)

Pflichtbereich (40 ECTS-Punkte)

Unterbereich EnglischeSprachwissenschaft (5 ECTS-Punkte)

04-En- |2015-WS |Einfuhrung in die englische Sprach- V2) |5 1 NUM | Klausur (max. 90 Min.) Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch
BM- .
SW1 wissenschaft Br;?;/t(;?:ﬁr 6) Kann gegebenenfalls als

Ubung angeboten werden

Introduction to English Linguistics

Bearbeitungsstand SFB: 2016-04-1



1) Bonusfahigkeit,

= > g % =] D 2) LV-Sprache,
g < _ 2% S| 53 5 ) 5 3 2 |3) Prufungsturnus,
N E | Version Modultitel 3z a| 38 TN und s Art und Umfang der Prifungs- > £ B |4) weitere Voraussetzungen,
2e (Deutsch/Englisch) ) E A @ | Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N 4 § 5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < 3 g o L |6) Sonstiges,
= 7) LPO I-Bezug
7) 844 (1) Nr. 2 b)

Unterbereich Literaturwissenschaft (5 ECTS-Punkte)

04-En- |2015-WS |Einfuhrung in die Literaturwissen- \% 5 1 NUM | Klausur (max. 90 Min.) Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch

BM-

schaft ) und/oder 6) Kann gegebenenfalls als

Lw1 Deutsch -

Ubung angeboten werden
Introduction to Literary Studies
7) 844 (1) Nr. 2 @)

Unterbereich Landeskunde/Kulturwissenschaft (5 ECTS-Punkte)

04-En- |2015-WS |Einfuhrung in die Landeskunde und \% 5 1 NUM |[Klausur (max. 90 Min.) Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch

BM- .

Kulturwissenschaft @ 6) Kann gegebenenfalls als

KW1 >
Ubung angeboten werden

Introcduction to Cultural Studies 7) 844 (1) Nr. 2 d)

Unterbereich Englische Sprachpraxis (25 ECTS-Punkte)

04-En- |2015-WS |Grammatik U 5 1 max. l30 NUM |[Klausur (max. 75 Min.) Englisch 2) Englisch

P1 . . .

S Grammar ) ™ 6) aktive, regelméRige Teil-
nahme wird dringend empfoh-
len
7) 844 (1) Nr. 2 ¢)

04-En- |2016-SS |Erweiterte Grammatik U 4 1 max. 130 NUM |[Klausur (max. 75 Min.) Englisch 2) Englisch

SP2 . s .

) ™ 6) aktive, regelmaRige Teil-
Advanced Grammar . .
nahme wird dringend empfoh-
len
7) 844 (1) Nr. 2 ¢)

04- 2016-SS |Schreiben | U 3 1 max. 30 NUM |a) Klausur (max. 75 Min.) Englisch 2) Englisch

EnLA- @ N d 6) aki IméRige Teil

SP3 Writing | oder ) aktive, regelmafige

b) Portfolio (schriftliche

nahme wird dringend empfoh-

Bearbeitungsstand SFB: 2016-04-1
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1) Bonusfahigkeit,

. =2 > g % =g D 2) LV-Sprache,
25 . 2%l S| 50 5 ) 5 8 23) Prifungsturnus,
N E | Version Modultitel 3z a| 38 TN und s Art und Umfang der Prifungs- > < 3 |4) weitere Voraussetzungen,
2e (Deutsch/Englisch) ) E A @ | Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N - § 5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < 3 Q o L |6) Sonstiges,
= 7) LPO I-Bezug
Texte im Umfang von ins- len
gesamt 600 bis max. 800
Waértern) 7) 844 (1) Nr. 2 ¢)
04- 2016-SS |Schreiben Il U 3 1 max. 30 NUM |a) Klausur (max. 75 Min.) Englisch 2) Englisch
EnLA- 2 TN . . .
. oder 6) aktive, regelmaRige Teil-
SP4 Writing Il nahme wird dringend empfoh-
b) Portfolio (schriftliche s g P
Texte im Umfang von ins-
gesamt 600 bis max. 800 7) 844 (1) Nr. 2 ¢)
Wortern)
04-En- |2016-SS |Ubersetzung U 5 1 max. 130 NUM |a) Klausur (max. 90 Min.) Englisch 2) Englisch
P
SPS T . ) ™ oder 6) aktive, regelméRige Teil-
ranslation nahme wird dringend empfoh-
b) Portfolio (schriftliche | g P
. : en
Texte im Umfang insgesamt
900 bis max. 1200 Waortern) 7) 844 (1) Nr. 2 ¢)
04-En- |2016-SS |Sprechfertigkeit und Landeskunde U 5 1 max. 130 NUM |[Klausur (max. 75 Min.) Englisch 2) Englisch
SP6 ) TN

Oral language skills and regional stu-

dies

6) aktive, regelméRige Teil-
nahme wird dringend empfoh-
len

7) 844 (1) Nr. 2 ¢)

Wabhlpflichtbereich (20 ECTS-Punkte) In den Unterbereichen , Historisch-thematische Ausrichtung“ sowie , Theoretische Ausrichtung“ miissen jeweils 2 von 3 Modulen belegt werden. Dabei muss aus

einem der beiden Unterbereiche mindestens ein Modul der englischen Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft gewahlt werden.

UnterbereichHistorisch-thematische Ausrichtung (10 ECTS-Punkte)

04-En-
HT-
SW1

2015-WsS

Historisch-thematische Ausrichtung
Linguistik

Diachronic Linguistics

@

max. 30
TN'

NUM

a) schriftliche Arbeit im
Umfang von max. 15 Seiten

oder
b) Klausur (ca. 70 Min.)
oder

c¢) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten

Englisch

04-En-

SW1

2) Englisch
7) 844 (1) Nr. 2 b)

Bearbeitungsstand SFB: 2016-04-1




1) Bonusfahigkeit,

= > < S o @ |2)LV-Sprache,
g < _ 2% S| 53 = ) 5 3 2 |3) Prufungsturnus,
N E | Version Modultitel 3z a| 38 TN und g Art und Umfang der Prifungs- >c 3 | 4) weitere Voraussetzungen,
2 _% (Deutsch/Englisch) ) |LQ a g Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N % § 5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < 3 - o L |6) Sonstiges,
= 7) LPO I-Bezug
04- 2015-WS |Historisch-thematische Ausrichtung S 5 1 max. 130 NUM |a) schriftliche Arbeit im Englisch 04-En- | 2) Englisch
EnLA- anglistische Literaturwissenschaft 2 TN Umfang von max. 15 Seiten BM-
vy g ) 9 W1 |7)844 () Nr. 2 a)
A Historical and thematic module English oder
ngl Literary Studies Studies
y b) Klausur (ca. 70 Min.)
oder
¢) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
04- 2015-WS |Historisch-thematische Ausrichtung S 5 1 max. 30 | NUM |a) schriftliche Arbeit im Englisch 04-En- | 2) Englisch
EnLA- amerikanistische Literaturwissenschaft | (2) TN' Umfang von max. 15 Seiten BM-
HT- LWi  |7) §44 (1) Nr. 2 a)
Ami Historical and thematic module Ameri- oder
Lit Studi .
can Literary studies b) Klausur (ca. 70 Min.)
oder
c¢) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
Unterbereich Theoretische Ausrichtung (10 ECTS-Punkte)
04-En- |2015-WS |Theoretische Ausrichtung Linguistik S 5 1 max. 130 NUM |a) schriftliche Arbeit im Englisch 04-En- | 2) Englisch
Th-L1 L - . i BM-
Synchronic Linguistics ) ™ Umfang von max. 15 Seiten Swi1 7) 844 (1) Nr. 2 b)
oder
b) Klausur (ca. 70 Min.)
oder
c¢) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
04- 2015-WS |[Theoretische Ausrichtung anglistische | S 5 1 max. 130 NUM |a) schriftliche Arbeit im Englisch 04-En-  |2) Englisch
EnLA- Landeskunde und Kulturwissenschaft 2 TN Umfang von max. 15 Seiten BM-
=y ) 9 KWl |7) 844 (1) Nr. 2 d)
Ang1l Cultural Theories English Studies oder

b) Klausur (ca. 70 Min.)

oder
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1) Bonusfahigkeit,

Cultural Theories American Studies

b) Klausur (ca. 70 Min.)
oder

c) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten

o =
- = () =
6 g 2 €] .8 g 2, ? IF-)V__fSprache,
a2 ; — 0| S| 3@ 3 . 5 3 < |3) Prufungsturnus,
N E Version Modultitel 3z o 3 g TN und s Art und__Umfan__g der Prifungs- 253 4) weitere Voraussetzungen,
= _% (Deutsch/Englisch) ) |<Q fa} 3 Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N 3 2 |5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < Q g o S |6) Sonstiges,
= 7) LPO |-Bezug
¢) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
04- 2015-WS |Theoretische Ausrichtung amerikanis- S 5 1 max. 30 | NUM |a) schriftliche Arbeit im Englisch 04-En- | 2) Englisch
: g
EnLA- tische Landeskunde und Kulturwis- ) TN Umfang von max. 15 Seiten BM-
Th- senschaft Kw1 7) 844 (1) Nr. 2 d)
Am1 oder

Pflichtbereich (12 ECTS-Punkte)

tics

b) Portfolio (max. 15 Seiten)
oder

¢) schriftliche Hausarbeit
(ca. 12 Seiten)

oder

d) schriftliche Ausarbeitung

gdlf\;lEn- 2016-SS Einfiihrung in die englische Fachdid- (% 6 1 NUM |a) Klausur (max. 90 Min.) Errlngllgs(;::r 2) Englisch und/oder Deutsch
aktik oder 4) mindliche Présentation mit
FD1 Deutsch e
. . aussagekraftigem Thesenpa-
Introduction to the Didactics of the b) Portfolio (ca. 8 Seiten) pier
English Language ) ) )
6) aktive, regelmaRige Teil-
nahme wird dringend empfoh-
len
7)§33,8§44 (1) Nr. 2 )
Auf I lische Fachdidaktik
04-En- |2016-SS ufbaumodul englische Fachdidakti S 6 1 NUM |a) Klausur (max. 90 Min.) Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch
AM- - - 2 : P
FD1 Advanced level module English Didac- @ oder Bré%/giﬁr 4) mundliche Prasentation mit

aussagekraftigem Thesenpa-
pier

6) aktive, regelmaRige Teil-
nahme wird dringend empfoh-
len

7)§33,844 (1) Nr. 2 e)
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Kurzbe-
zeichnung

Version

Modultitel
(Deutsch/Englisch)

Art der LV
(SWS)
ECTS-Punkte
Dauer
(in Semestern)

TN und
Auswahl

Bewertung

Art und Umfang der
Erfolgsuberprifung

Prufungs-
sprache

Zuvor
bestandene
Module

1) Bonusfahigkeit,

2) LV-Sprache,

3) Prufungsturnus,

4) weitere Voraussetzungen,
5) Zusatzangabe zur Dauer,
6) Sonstiges,

7) LPO I-Bezug

einer praktischen Leistung
(z.B. Unterrichtsmodell) (ca.
12 Seiten)

Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum (4 ECTS-Punkte)

Im Rahmen des Studiums fiir das Lehramt an Realschulen ist ein einsemestriges studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum zu leisten, das sich auf eines der gewéahlten Unterrichtsfacher bezieht (§ 34 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 LPO |). Die obligatorische Begleitveranstaltung wird durch das jeweils gewéahlte Fach angeboten. Die ECTS-Punkte des Moduls werden im Fach Erziehungswissenschaften verrechnet (§ 10 Abs. 3

LASPO).

04- 2015-WS |Englische Fachdidaktik: Studienbeglei- | P a) Praktikumsbericht (ca. 5 |Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch
EnR- tendes fachdidaktisches Praktikum + Seiten) und/oder indlich . . .
FD- und Begleitveranstaltung (Realschule) U Deutsch 4) mun |c"e_Prasentat|0n mit
SBPr @ oder aussagekréftigem Thesenpa-

Didactics of English: Practical Training
in Didactics and Teaching Methodolo-
gy and accompanying tutorial (Re-
alschule)

b) Portfolio (ca. 7 Seiten)
oder

c) schriftliche Ausarbeitung
einer praktischen Leistung
(z.B. Unterrichtsmodell) (ca.
5 Seiten)

pier

6) Umfang des Praktikums
gem. § 34 (1) Satz 1 Nr. 4
LPO |

aktive, regelmaRige Teil-
nahme wird dringend emp-
fohlen

7)§34(1) 1Nr. 4

Freier Bereich (0-15 ECTS-Punkte)

Im Rahmen des Studiums fiir ein Lehramt sind im ,Freien Bereich* Module im Umfang von insgesamt 15 ECTS-Punkten zu absolvieren (§ 9 LASPO). Diese ECTS-Punkte kénnen in beliebiger Zusammenstellung
aus den nachfolgenden Bereichen erbracht werden.

Freier Bereich - Fachs

ezifisch

Praktikum (Inland)

04-En- |2015-WS Praktikumsbericht im Um- 6) Dauer: mind. 4 Wochen
FB-1 Internship (Germany) fang von max. 10 Seiten

sowie ein Nachweis des

Leiters des Praktikums
04-En- |2015-WS Praktikum (Ausland) Praktikumsbericht im Um- 6) Dauer: mind. 4 Wochen
FB-2 Internship (Abroad) fang von max. 10 Seiten

sowie ein Nachweis des
Leiters des Praktikums
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° — 1) Bonusfahigkeit,
. =2 > < % = D 2) LV-Sprache,
25 i %l S| 56 E ) 5 8 2|3) Prufungsturnus,
N E | Version Modultitel 3z a| 38 TN und s Art und Umfang der Prifungs- 2 £ © |4) weitere Voraussetzungen,
2e (Deutsch/Englisch) ) E a g Auswahl % Erfolgsuberprifung sprache N % £ |5) Zusatzangabe zur Dauer,
N < 3 g o L |6) Sonstiges,
= 7) LPO I-Bezug
Wissenschaftliches Arbeiten - . . .
04-En- |2015-WS P 3 1 B/NB |Ubungsaufgaben im Um- Englisch 2) Englisch und/oder Deutsch
FB-3 Academic writing and research skills fang von max. 15 Seiten und/oder
Deutsch
Literaturgeschichte und Literaturtheo- | .
04-En- |2015-WS re g U 3 1 max. 30 B/NB |a) Schriftliche Arbeit im Englisch 2) Englisch
FB-4 2 TN' Umfang von max. 15 Seiten
Literary History and Theor
y y y oder
b) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
Kulturgeschichte und Kulturtheorie .
04-En- |2015-WS g U 3 1 max. 30 B/NB |a) Schriftliche Arbeit im Englisch 2) Englisch
FB-5 Cultural History and Theory 2) TN' Umfang von max. 15 Seiten
oder
b) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
Kreatives Schreiben - . . . . .
04-En- |2015-WS U 3 1 max. 30 B/NB |a) mind. 3 eigenstandig Englisch 2) Englisch
FB-6 Creative Writing ) TN verfasste literarische Texte
oder
b) eine langere Szene bzw.
ein dramatisches Stiick
Sprachwissenschaft .
04-En- |2015-WS P U 3 1 max. 30 B/NB |a) Schriftliche Arbeit im Englisch 2) Englisch
FB-7 English Linguistics ) TN Umfang von max. 15 Seiten
oder
b) Portfolio im Umfang von
max. 15 Seiten
Englische Sprachpraxis . .
04-En- |2015-WS 9 P P U 3 1 max. 30 B/NB |Ubungsaufgaben im Um- Englisch 2) Englisch
FB-8 English Language Practice 2) TN' fang von max. 15 Seiten
Vermittlungskompetenz N L . . .
04-En- |2015-WS U 3 1 max. 30 B/NB |a) Lehrbericht im Umfang 5) Durchfiihrung eines Tutori-
FB-9 Teaching Competence ) TN von max. 10 Seiten ums oder eines Sprachkurses ;
Dauer: mind. 15 SWS
oder
b) Bescheinigung des
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1) Bonusfahigkeit,

. =2 > g % =g D 2) LV-Sprache,

25 . 2%l S| 50 S ) 5 8 23) Prufungsturnus,

N E | Version Modultitel 32| a| 3 g TN und g Art und Umfang der Prufungs- >c 3 | 4) weitere Voraussetzungen,

2e (Deutsch/Englisch) c& 9l ag Auswahl 2 Erfolgsiberprifung sprache NI 7 § 5) Zusatzangabe zur Dauer,

N < 3 g o L |6) Sonstiges,
= 7) LPO I-Bezug
Modulverantwortlichen
Fachdidaktik . . . .

04-En- |2015-WS U 3 1 max. 130 B/NB |mindliche Prasentation Um |Deutsch 2) Englisch und/oder Deutsch
FB-10 Didactics of the English Language 2 TN Umfang von 20 Minuten mit . . .

9 guag ) g von nu ! und/oder 6) aktive, regelmaRige Teil-
aussagekraftigem Thesen- Enalisch h ird dri d foh
papier (ca. 3 Seiten ) nglisc Fei me wird dringend empfoh-

7) 822 (2) Nr. 3 1)
04- 2015-WS |Examenskurs Fachdidaktik (GMR) U 5 1 B/NB |mindliche Prasentation im |Deutsch 2) Englisch und/oder Deutsch
EnFB- . . . ) Umfang von 20 Minuten mit | und/oder . i .
FD2 Preliminary exam course for Didactics aussagekréftigem Thesen- | Englisch 6) aktive, regelmaRige Teil-

of English (GMR)

papier (ca. 3 Seiten)

nahme wird dringend empfoh-
len

7) 822 (2) Nr. 39)

Freier Bereich - Facheribergreifend

Das facheriibergreifende Zusatzangebot fiir ein Lehramt ist der jeweiligen Anlage der ,Ergdnzenden Bestimmungen fur den ,Freien Bereich* im Rahmen des Studiums fir ein Lehramt* zu entnehmen.

Freier Bereich — Fakultatsweites Angebot der Philosophischen Fakultat (Fakultat fur Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften)

Das fakultatsweite Zusatzangebot der Philosophischen Fakultat (Fakultat fur Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften)fir die Lehramtsstudiengéange ist der Anlage der ,Erganzenden
Bestimmungen der Philosophischen Fakultat (Fakultat fur Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften) fiir den ,Freien Bereich* im Rahmen des Studiums fir ein Lehramt* zu entnehmen.

Schriftliche Hausarbeit geméaR § 29 LPO | (10 ECTS-Punkte) - Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Lehramts an Realschulen

Als Voraussetzung fiir die Zulassung zur Ersten Staatspriifung ist im Rahmen des Studiums fir ein Lehramt eine schriftliche Hausarbeit gemaf § 29 LPO | anzufertigen.

Diese Arbeit kann nach MaRgabe des § 29 LPO | im Rahmen des Studiums fur das Lehramt an Realschulen in einem der gewéahlten Unterrichtsfacher oder im Fach Erziehungswissenschaften oder gemaf § 29 Abs.
1 Satz 2 LPO | facheriibergreifend angefertigt werden.

04-
EnR-
SchHA

2015-WS

Schriftliche Hausarbeit Englisch LR
Thesis English LR

10

1-2

NUM

Schriftliche wissenschaftli-
che Arbeit (ca. 40 Seiten)

Deutsch;
Ausnah-
menge-
man § 29
Abs. 4
LPO |

7) § 29
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! Ubersteigt die Anzahl der Bewerber/Bewerberinnen die Zahl der verfiigbaren Platze, so erfolgt die Teilnehmerauswahl nach Studienfortschritt (Anzahl der Fachsemester).
Bei Gleichrang entscheidet das Los. Nachtraglich freiwerdende Platze werden im Nachrtckverfahren verlost.

Bearbeitungsstand SFB: 2016-04-1



	Englisch-LA-RS-äs-20160614-kon-oSFB.pdf
	1. Teil: Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Ziel des Studiums, Kompetenzen (Lernergebnisse)
	§ 3 Studienbeginn, Gliederung des Studiums, Regelstudienzeit
	§ 4 Zugang zum Studium, empfohlene Grundkenntnisse
	§ 5 Kontrollprüfungen
	§ 6 Prüfungsausschuss

	2. Teil: Erfolgsüberprüfungen
	§ 7 fachspezifische sonstige Prüfungen
	§ 8 Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I
	§ 9 Durchschnittswerte gemäß § 3 LPO I, Bereichsnoten

	3. Teil: Schlussvorschriften
	§ 10 Inkrafttreten

	Anlage SFB: Studienfachbeschreibung

	Englisch-RS-äs1-20160614-red3.pdf
	Englisch-RS-äs1-20160614-gesamt-red3
	SFB_LR_En_2016-04-12red3
	Anlage SFB: Studienfachbeschreibung für Englisch als Unterrichtsfach im Rahmen des Studiums für das Lehramt an Realschulen                                                                                           Stand: 2016-04-12red




